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Geschäft 1 Voranschlag und Steuerfuss 2013 
  
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Der Voranschlag 2013 der Politischen Gemeinde Geroldswil mit einem Aufwand von 

Fr. 19'920’600.00 und einem Ertrag von Fr. 13'080’600.00 und somit einem Aufwand-
überschuss von Fr. 6'840’000.00, der durch ordentliche Steuern in der Höhe von 
Fr. 6'160’000.00 und einer Entnahme aus dem Eigenkapital von Fr. 680’000.00 zu de-
cken ist, wird genehmigt. 

 
2. Der Steuerfuss für die Politische Gemeinde Geroldswil wird unverändert auf 44 % fest-

gesetzt. 
 
 
Erläuterungen 
 
Der Voranschlag 2013 schliesst in der laufenden Rechnung mit einem Aufwand von 
Fr. 19'920’600.00 und einem Ertrag von Fr. 13'080’600.00 mit einem zu deckenden Auf-
wandüberschuss von Fr. 6'840’000.00 ab. Dieser wird mit ordentlichen Steuern im Betrage 
von Fr. 6'160’000.00 (44 % von Fr. 14'000'000.00 = 100 %-iger einfacher Staatssteuerer-
trag) und einer Entnahme aus dem Eigenkapital von Fr. 680’000.00 gedeckt. Unter Be-
rücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'000'000.00 
schliesst das Budget mit einem Ertragsüberschuss im Betrage von Fr. 320’000.00 ab.  
 
Mit Ausgaben von Fr. 2'193’000.00 und Einnahmen von Fr. 50’000.00 betragen die Netto-
investitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 2'143’000.00. Die Investitionsrechnung im Fi-
nanzvermögen schliesst mit einer Nettoveränderung (Zugang) im Betrage von 
Fr. 385'000.00 ab. 
 
Gemäss einer Einschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO behauptet sich 
die Schweizer Wirtschaft dank robuster Binnenkonjunktur und relativ widerstandsfähiger 
Exportwirtschaft besser, als dies angesichts des starken Frankens und der rezessiven 
Wirtschaftslage in vielen EU-Ländern zu erwarten war. Für verschiedene Sektoren und 
viele Exportfirmen bleibt die Situation hingegen angespannt. Für das Jahr 2013 wird ein 
BIP-Wachstum von 1,5 % erwartet. Tiefe Zinsen und der stabile Arbeitsmarkt tragen zu 
dieser Expansion bei. Die Arbeitslosenquote ist mit 3 % eine der tiefsten weltweit. Rezes-
sionsängste sind derzeit unbegründet, auch wenn sich die Exportwirtschaft und der Tou-
rismus wegen der Frankenstärke schwer tun. Auch auf die Gefahr hin, als zu hoffnungsvoll 
zu gelten und später die Ausblickprognosen nach unten anpassen zu müssen, nimmt der 
Gemeinderat in dieser anhaltend schwierigen Situation weiterhin eher eine positive Hal-
tung ein. 
 
Der bisher günstige Konjunkturverlauf hat sich, entgegen anderslautender Voraussagen, 
positiv auf die kommunalen Haushalte ausgewirkt. Die Steuererträge im Jahr 2011 fielen 
beachtlich höher als erwartet aus. Auf der Basis der Steuererträge im laufenden Jahr wur-
den die Ertragsaussichten für das Jahr 2013 vorsichtig optimistisch abgeschätzt. Die nicht 
zu versteuernden Ausschüttungen aufgrund der Unternehmenssteuerreform II und die 
Auswirkungen durch den Ausgleich der kalten Progression sind berücksichtigt. 
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Auf der Basis des aktuellen Standes wird davon ausgegangen, dass der prognostizierte 
einfache Staatssteuerertrag zu 100 % im Jahr 2012 leicht überschritten und den Stand von 
rund 14,1 Millionen Franken erreichen wird. Für das Budgetjahr 2013 wird – aufgrund der 
Steuerreformpakete mit einem leicht reduzierten einfachen Staatssteuerertragsaufkommen 
im Betrage von 14,0 Millionen Franken gerechnet.  
 
In der Investitionsrechnung und im Investitionsplan sind alle Projekte abgebildet, die in der 
Gemeinde mittelfristig anstehen. Geroldswil steht vor zukunftsweisenden Entscheidungen. 
Diese sind für die Besitzstandwahrung, für den Fortschritt und für die Nachhaltigkeit von 
ausschlaggebender Bedeutung. Dazu gehören u. a. die verkehrstechnischen Anpassun-
gen im Zentrum und an der Huebwiesenstrasse im Bereich der Ladenstrasse. Im Weiteren 
werden die Planungsarbeiten für eine spätere Zentrumsüberbauung im Bereich des jetzi-
gen Kiesplatzes und ein Überbauungsprojekt im Gebiet Giessacker vis à vis der Abfall-
sammelstelle vorangetrieben. Im Bereich Werterhaltung und Fortschritt wird das Hallenbad 
nochmals sehr grosse Finanzressourcen beanspruchen. Das schon seit 40 Jahren in Be-
trieb stehende Schwimmbad steht vor einer grundlegenden Sanierung, nachdem bereits 
die Hallenbadtechnik im Jahre 2008 komplett erneuert wurde. Das Hallenbadprojekt wird 
voraussichtlich im Jahr 2014 realisiert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 5 bis 6 
Millionen Franken.  
 
Der Gemeinderat legt aber auch weiterhin grossen Wert auf die Erhaltung der Infrastruktu-
ren wie beispielsweise die Gemeindestrassen, die Wasser- und Kanalisationsleitungen, die 
Freizeit- und Sportanlagen, die Liegenschaften und vieles mehr. Die jährlichen Investitio-
nen und Unterhaltsbemühungen haben sich positiv ausgewirkt. Die Gemeinde Geroldswil 
verfügt über qualitativ hochstehende Infrastrukturen. Dies führt zu Standortvorteilen und 
davon profitiert letztendlich die gesamte Bevölkerung und das Gewerbe. 
 
Der Investitionsplan zeigt auch auf, dass sich unmöglich alle aufgelisteten Vorhaben aus 
finanzpolitischer Betrachtungsweise realisieren lassen. Daher erachtet es der Gemeinderat 
als unverzichtbar, dass alle Projekte auf die finanzielle Verträglichkeit und auf die Dring-
lichkeit hin überprüft werden. Das Investitionsvolumen richtet sich nach der finanzpoliti-
schen Zielsetzung und am Ergebnis aus der Erfolgsrechnung. In diesem Sinne werden 
Prioritäten gesetzt. Sinnvolle aber wünschenswerte Projekte müssen deshalb verschoben 
werden.  
 
Obschon viele Unsicherheiten bestanden, erwartete der Gemeinderat vor einem Jahr ver-
besserte finanzpolitische Rahmenbedingungen. Grund dafür war die Entflechtung der Auf-
gaben im Gesundheitswesen. Der Kanton hat seit 2012 alleine für die Grundversorgung im 
Spitalbereich aufzukommen, wogegen es die Gemeinden für die ambulante und stationäre 
Pflegeversorgung (z.B. Seniorenzentrum, Spitex etc.) sind. Die neue Aufgabenteilung ent-
lastet den Geroldswiler Gemeindehaushalt und bestätigt den Entscheid, den Steuerfuss 
auf dieses Jahr hin zu senken.  
 
Trotz Entlastung im Gesundheitswesen und grosser Sparanstrengungen steigt der Ge-
samtaufwand im kommenden Jahr um rund 1.3 Million Franken. Beim Personalaufwand 
betragen die Mehrkosten rund Fr. 100'000.00. Einerseits sind erstmals die Lohnkosten für 
die Berufsbeistandschaft im Vormundschaftswesen enthalten und andererseits belasten 
die Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse das Besoldungsbudget spürbar. Entspre-
chend der regierungsrätlichen Richtlinien soll dem Personal im Jahr 2013 weder eine Teu-
erungszulage noch individuelle Lohnerhöhungen gewährt werden. 
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Der Sachaufwand kommt um rund Fr. 360'000.00 höher zu stehen. Grössere Unter-
haltsaufwendungen für Strassen, Liegenschaften usw., Ersatz- und Neuanschaffungen 
sowie Dienstleistungen Dritter sind Gründe dafür. Für Betriebs- und Defizitbeiträge sind 
rund Fr. 900'000.00 mehr veranschlagt. Darunter fallen u. a. Beiträge an die neue Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Beiträge an die ambulante Krankenpflege, Zu-
satzleistungen zur AHV/IV, Beiträge an Kinder- und Jugendheime, Sozialhilfeleistungen 
und letztlich höhere Betriebskostenbeiträge an verschiedene Zweckverbände. Dem Aus-
gabenwachstum stehen aber auch Mehrerträge in der Grössenordnung von rund 
Fr. 800'000.00 gegenüber. Zum einen werden rund Fr. 500'000.00 höhere Steuereinnah-
men und zum anderen rund Fr. 300'000.00 höhere Rückerstattungen im Sozialhilfebereich 
erwartet.   
 
Wie bereits erwähnt stehen in den nächsten Jahren grössere Investitionen an. Diese sind 
umsichtig zu planen. Die Investitionsprojekte beschränken sich im kommenden Jahr auf 
die notwendigen Vorhaben. Von den geplanten Fr. 2'243’000.00 Nettoinvestitionen gehen 
Fr. 1'270’000.00 zulasten der gebührenfinanzierten Werke Wasser und Abwasser. Die 
restlichen rund Fr. 900’0’00.00 verteilen sich auf verschiedene Projekte, u. a. sind Vorleis-
tungen für die Sanierung des Hallenbades, Kostenbeiträge an die Sanierung der Zent-
rumsgarage und an die Umgestaltung der Huebwiesenstrasse Ost enthalten. 
 
Zusammenfassend weist der Voranschlag 2013 gegenüber dem Budget 2012 ein um rund 
Fr. 500’000.00 schlechteres Ergebnis aus. Folgende Positionen weichen stärker vom Bud-
get 2012 ab: 
 
Personalaufwand (Amtsvormundschaft, PK) Mehraufwand Fr.    100’000.00 
Anschaffungen und Verbrauchsmaterial Mehraufwand Fr.      60'000.00 
Energiekosten (Strom, Heizung) Mehraufwand Fr.      40'000.00 
Baulicher Unterhalt (Strassen, Liegenschaften) Mehraufwand Fr.    150'000.00 
Baulicher Unterhalt Liegenschaften Mehraufwand Fr.    100'000.00 
Vormundschaftswesen und Beitrag an KESB Mehraufwand Fr.    100'000.00 
Beiträge an Zweckverbände Mehraufwand Fr.    100'000.00 
Ambulante Pflegefinanzierung Spitex Mehraufwand Fr.      50'000.00 
Zusatzleistungen zur AHV/IV Mehraufwand Fr.    120'000.00 
Beiträge an Kinder- und Jugendheime Mehraufwand Fr.    200'000.00 
Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe (netto) Mehraufwand Fr.    240'000.00 

Total Budgetverschlechterungen  Fr. 1'260’000.00 
 
Pflegefinanzierung Langzeitpflege Minderaufwand Fr.      50’000.00 
Soziale Wohlfahrt (Diverses) Minderaufwand Fr.      60'000.00 
Raumplanung Minderaufwand Fr.      50'000.00 
Mietzins Liegenschaften Mehrertrag Fr.      50'000.00 
Gemeindesteuern Mehrertrag Fr.    350'000.00 
Grundstückgewinnsteuern Mehrertrag Fr.    200'000.00 

Total Budgetverbesserungen  Fr.    760’000.00 
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Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, dem vorliegenden Voranschlag 
2013 und dem Steuerfuss von 44 % zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil 
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Voran-
schlag 2013 zu genehmigen und den Steuerfuss mit 44 % festzulegen.   
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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1. Steuerfuss 2013

a) Zu deckender Aufwandüberschuss

18'616'300 Aufwand der Laufenden Rechnung 19'920'600 

12'476'300 
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne
ordentliche Steuern Voranschlagsjahr 13'080'600 

6'140'000 Zu deckender Aufwandüberschuss 6'840'000 

18'616'300 18'616'300 19'920'600 19'920'600 

b) Steuerfuss / Steuerertrag

6'140'000 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 6'840'000 

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%

Fr. 14'000'000      (Vorjahr  Fr. 13'500'000)

5'940'000 Steuerertrag bei  44 % Steuern  (Vorjahr  44 %) 6'160'000 

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

0 = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag 0 

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung

200'000 = Entnahme aus dem Eigenkapital 680'000 

6'140'000 6'140'000 6'840'000 6'840'000 

c) Abschreibungen im Aufwand 
der Laufenden Rechnung
(nur Verwaltungsvermögen)

Franken 1'429'300 Franken 1'544'700

Voranschlag 2012 Voranschlag 2013
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

2. Laufende Rechnung

17'872'799 18'616'300 Total Aufwand 19'920'600 
20'039'982 18'416'300 Total Ertrag 19'240'600 

0 200'000 Aufwandüberschuss 680'000 
2'167'183 0 Ertragsüberschuss 0 

20'039'982 20'039'982 18'616'300 18'616'300 19'920'600 19'920'600 

a) Nettoinvestitionen

1'984'379 2'334'000 Total Ausgaben 2'193'000 
29'958 459'000 Total Einnahmen 50'000 

1'954'421 1'875'000 Nettoinvestitionen 2'143'000 
0 0 Einnahmenüberschuss 0 

1'984'379 1'984'379 2'334'000 2'334'000 2'193'000 2'193'000 
b) Finanzierung l

1'954'421 1'875'000 Nettoinvestitionen 2'143'000 
0 0 Einnahmenüberschuss 0 

1'391'121 1'429'300 Abschreibungen Verwaltungsverm. 1'544'700 
0 0 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 0 

0 200'000 Aufwandüberschuss der LR 680'000 
2'167'183 0 Ertragsüberschuss der LR 0 

0 645'700 Finanzierungsfehlbetrag I 1'278'300 
1'603'883 0 Finanzierungsüberschuss I 0 

3'558'304 3'558'304 2'075'000 2'075'000 2'823'000 2'823'000 

a) Nettoveränderungen

425'000 750'000 Total Ausgaben 385'000 
425'000 750'000 Total Einnahmen 385'000 

0 0 0 0 Nettoveränderung 0 0 

425'000 425'000 750'000 750'000 385'000 385'000 
b) Finanzierung II

0 0 0 0 Nettoveränderung 385'000 0 
0 645'700 Finanzierungsfehlbetrag I 1'278'300 

1'603'883 0 Finanzierungsüberschuss I 0 

0 645'700 Finanzierungsfehlbetrag II 1'663'300 

1'603'883 0 Finanzierungsüberschuss II 0 

1'603'883 1'603'883 645'700 645'700 1'663'300 1'663'300 

Voraussichtliches Ergebnis 2012 5. Veränderung Kapitalkonto

11'224'345 13'391'528 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 13'191'528 
0.00 200'000 Aufwandüberschuss der LR 680'000 

2'167'183 0 Ertragsüberschuss der LR 0 
13'391'528 13'191'528 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 12'511'528 

0 Bilanzfehlbetrag Ende RJ 0 

13'391'528 13'391'528 13'391'528 13'391'528 13'191'528 13'191'528 

4. Investitionen im 
    Finanzvermögen

Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013

3. Investitionen im 
    Verwaltungsvermögen
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

0 Behörden und allg. Verwaltung

64'439 0 49'800 0 011 Legislative 63'400 0
234'383 0 246'000 0 012 Exekutive 251'500 0

1'986'987 558'344 2'051'900 549'900 020 Gemeindeverwaltung 2'151'900 559'900
110'496 57'492 110'000 91'500 021 Bauverwaltung 95'000 75'500

8'859 0 4'500 0 030 Leistungen für Pensionierte 0 0
246'713 255'232 230'200 255'000 090 Verwaltungsliegenschaften 313'200 288'000

6'421 0 23'300 0 091 Liegenschaft Lagergebäude 14'300 0
6'482 11'100 8'000 14'000 092 Lieg. Mehrzweckraum Huebwies 3'000 14'000
6'866 9'300 0 0 093 Liegenschaft Poststrasse 5a 0 0

2'671'646 891'468 2'723'700 910'400 2'892'300 937'400

1 Öffentliche Sicherheit

248'798 120'521 376'200 113'000 100 Rechtspflege 461'100 93'500
0 0 0 0 101 Berufsbeistandschaft GEOB 118'400 103'500

337'037 43'590 337'200 41'000 110 Polizei 330'800 37'000
33'779 13'710 32'500 15'000 120 Rechtssprechung 39'000 12'000

209'184 690 256'800 12'000 140 Feuerwehr 259'000 4'000
300 0 500 0 150 Militär 500 0

50'293 0 73'500 0 160 Zivilschutz 47'900 0
0 0 4'000 0 161 Ziviler Gemeindeführungs-Stab 0 0

879'391 178'511 1'080'700 181'000 1'256'700 250'000

2 Bildung

69'913 73'025 60'500 69'200 217 Kindergarten-Liegenschaften 57'800 77'200
30'418 0 32'400 0 230 Berufsbildung 37'000 0

100'331 73'025 92'900 69'200 94'800 77'200

3 Kultur und Freizeit

147'652 0 166'400 0 300 Kulturförderung 175'900 0
145'900 145'900 152'500 152'500 301 Bibliothek 164'500 164'500
75'711 40'370 70'000 40'000 320 Massenmedien 75'000 48'000

123'254 0 121'700 0 330 Park-/Freizeitanlagen 118'500 0
87'079 0 84'000 0 340 Sport 94'100 0

702'861 353'707 705'600 353'200 341 Hallenbad 727'600 361'200

1'282'457 539'977 1'300'200 545'700 1'355'600 573'700

4 Gesundheit

989'715 0 0 0 400 Spitäler 0 0
239'274 7'706 420'000 11'000 415 Pflegefin. Alters- und Pflegeheime 350'000 0
70'883 0 50'000 0 440 Ambulante Krankenpflege 6'000 0

251'959 62'999 380'000 95'000 445 Pflegefin. Ambul. K'Pflege (Spitex) 376'000 0
6'575 0 7'000 200 470 Lebensmittelkontrolle 6'000 200

17'420 0 16'000 0 490 Gesundheitswesen, Übriges 38'500 0

1'575'826 70'705 873'000 106'200 776'500 200

Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

5 Soziale Wohlfahrt

44'911 43'155 42'500 40'800 500 Sozialversicherung allgemein 43'000 31'800
805'459 819'809 847'000 855'500 520 Krankenversicherung 886'000 891'000

1'805'295 776'710 1'834'000 800'600 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 2'017'000 867'500
130'329 0 152'200 0 540 Jugend 355'000 0

0 0 117'000 75'000 542 Kinderkrippen 118'000 75'000
9'748 0 12'000 0 550 Invalidität 12'000 0

-104'438 0 1'000 0 570 Altersheim 2'000 0
1'895'408 1'227'428 2'040'000 1'352'000 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 2'550'000 1'615'000

0 0 3'000 0 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 3'000 0
15'277 388 7'500 0 588 Asylbewerberbetreuung 10'000 0

914'663 33'730 957'300 53'500 589 Soziale Wohlfahrt Übriges 877'000 34'500
0 0 0 0 590 Hilfsaktionen 10'000 0

5'516'652 2'901'220 6'013'500 3'177'400 6'883'000 3'514'800

6 Verkehr

708'009 250'446 680'700 251'300 620 Gemeindestrassen 722'300 215'100
316'681 0 340'200 0 650 Regionalverkehr 299'900 0

1'024'690 250'446 1'020'900 251'300 1'022'200 215'100

7 Umwelt und Raumordnung

460'665 460'665 559'600 559'600 701 Wasserwerk 607'300 607'300
827'376 827'376 1'027'300 1'027'300 710 Abwasserbeseitigung 1'285'900 1'285'900
749'315 749'315 772'300 772'300 720 Abfallbeseitigung 756'500 756'500
107'369 0 123'000 0 740 Friedhof und Bestattung 116'500 0
14'048 0 16'400 0 750 Gewässerunterhalt 24'900 0
8'553 0 15'000 0 780 Übriger Umweltschutz 22'000 0

26'258 0 91'500 0 790 Raumplanung 40'500 0

2'193'584 2'037'356 2'605'100 2'359'200 2'853'600 2'649'700

8 Volkswirtschaft

239 0 2'000 0 800 Landwirtschaft 2'000 0
13'311 522 12'000 500 810 Forstwirtschaft 17'000 500

0 373'244 0 370'000 840 Industrie, Gewerbe, Handel 0 376'000
0 120'630 0 120'000 860 Elektrizitätsversorgung 0 120'000

13'550 494'396 14'000 490'500 19'000 496'500

9 Finanzen und Steuern

129'956 10'369'280 208'000 8'229'000 900 Gemeindesteuern 154'500 8'770'000
0 1'686 0 2'000 930 Einnahmenanteile 0 1'500

280'632 583'409 293'200 569'500 940 Kapitaldienst 252'000 400'500
0 424'247 0 296'000 941 Buchgewinne und Buchverluste 0 0

812'962 1'130'085 960'800 1'084'000 942 Grundeigentum Finanzvermögen 814'700 1'102'600
1'391'121 94'171 1'430'300 144'900 990 Abschreibungen 1'545'700 251'400

0 0 0 0 996 Neubewertung Grundeig. FV 0 0
2'167'184 0 200'000 999 Abschluss Laufende Rechnung 680'000

4'781'855 12'602'878 2'892'300 10'525'400 2'766'900 11'206'000

Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben

LR Zusammenzug

2'671'646 891'468 2'723'700 910'400 0 Behörden und Verwaltung 2'892'300 937'400
879'391 178'511 1'080'700 181'000 1 Öffentliche Sicherheit 1'256'700 250'000
100'331 73'025 92'900 69'200 2 Bildung 94'800 77'200

1'282'457 539'977 1'300'200 545'700 3 Kultur und Freizeit 1'355'600 573'700
1'575'826 70'705 873'000 106'200 4 Gesundheit 776'500 200
5'516'652 2'901'220 6'013'500 3'177'400 5 Soziale Wohlfahrt 6'883'000 3'514'800
1'024'690 250'446 1'020'900 251'300 6 Verkehr 1'022'200 215'100
2'193'584 2'037'356 2'605'100 2'359'200 7 Umwelt und Raumordnung 2'853'600 2'649'700

13'550 494'396 14'000 490'500 8 Volkswirtschaft 19'000 496'500
4'781'855 12'602'878 2'892'300 10'525'400 9 Finanzen und Steuern 2'766'900 11'206'000

20'039'982 20'039'982 18'616'300 18'616'300 19'920'600 19'920'600

Investitionsrechnung

Datum/Organ Ausgaben Einnahmen Kontonummer Objekt Ausgaben Einnahmen

1

090
5030.05 62'000

5030.15 100'000

5032 70'000

3

341
5030 100'000

5

570
5620.01 22'000

6

620
5010.05 200'000

5012.02 319'000

7

701
5010.04 300'000

5620 260'000

6100 20'000

1'433'000 20'000

Voranschlag 2012

Verkehr

Soziale Wohlfahrt

Kreditbeschluss

Rechnung 2011 Voranschlag 2013

Gemeindestrassen

Investitionen im Verwaltungsvermögen Voranschlag 2013

Verwaltungsliegenschaften
Gemeindehaus - Umbau, Neumöbe-
lierung und Umzug Archiv

Behörden und Verwaltung

Kultur und Freizeit

Übertrag

Ersatz Wasserleitung aus 
Versorgungsnetz Geroldswil

Investitionsbeiträge Gruppenwasser-
versorung GOW

Netzanschlussgebühren

Überbauung Giessacker - Projektierung

Gemeindehaus - Ersatz Schliessanlage

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung

Umgestaltung Huebwiesenstrasse Ost

Sanierung Dorfplatz und 
Zentrumsgarage

Hallenbad
Sanierung/Umbau
2. Etappe - Vorarbeiten

Altersheim
Investitionsbeiträge Seniorenzentrum
im Morgen
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Datum/Organ Ausgaben Einnahmen Kontonummer Objekt Ausgaben Einnahmen

1'433'000 20'000

710

5010.05 270'000

5010.06 90'000

5010.11 280'000

5010.12 100'000

5010.13 20'000

6100 30'000

2'193'000 50'000

2'143'000

2'193'000 2'193'000

Datum/Organ Ausgaben Einnahmen Kontonummer Objekt Ausgaben Einnahmen

9

942
7010.02 50'000

7010.03 35'000

7010.04 300'000

385'000 0

385'000

385'000 385'000

Kreditbeschluss Investitionen im Finanzvermögen

NETTOVERÄNDERUNG

Finanzen

Grundeigentum Finanzvermögen
Überbauungsplanung Giessacker Kat. 
1637 - inkl. Altlastenuntersuchung

Studienauftrag/Wettbewerb - Zentrum 
Ost Kiesplatz Kat. 307/322

Voranschlag 2013

Umbau Regenklärbecken I
Steinhalden

Kreditbeschluss Investitionen im Verwaltungsvermögen

Sanierung Regenklärbecken II
Stetten + RE

Netzanschlussgebühren

Voranschlag 2013

Übertrag

NETTOINVESTITIONEN

Gestaltungsplan und Zentrumsplanung 
Ost - Überb. Kiesplatz Kat. 307/322

Aufweitung Kanal Feld-/Stettenstrasse

Sanierung Kanäle Fahrweid - 
Projektierung

Oberdorf Kanal Ost - Vorprojekt

Abwasserbeseitigung



Seite 12 Abschreibungstabelle Voranschlag und Steuerfuss 2013

Verwaltungsvermögen Mutmassl. Buchwert Nettoinvestition Mutmassl. Buchwert  A b s c h r e i b u n g e n Mutmassl. Buchwert  

Konten 1140 - 1179 Beginn Rechn.jahr gem. Voranschlag vor Abschreibung % ordentliche zusätzliche Ende Rechnungsjahr

1141.01 
Tiefbauten allgemein

1'379'500 519'000 1'898'500 10 189'900 500'000 1'208'600 

1141.51 
Tiefbauten Wasserversorgung

495'400 280'000 775'400 10 77'600 0 697'800 

1141.52 
Tiefbauten Abwasseranlagen

265'400 730'000 995'400 10 99'600 0 895'800 

1141.53 
Tiefbauten Abfallbeseitigung

235'800 0 235'800 10 23'600 0 212'200 

1143.01 
Hochbauten

439'800 332'000 771'800 10 77'200 500'000 194'600 

1146.01 
Maschinen Mobiliar

16'300 0 16'300 20 3'300 0 13'000 

1162.01 
Investitionen Zweckverbände

207'000 22'000 229'000 10 22'900 0 206'100 

1162.51
Investitionen ZV Wasservers.

245'400 260'000 505'400 10 50'600 0 454'800 

1162.52
Invest. ZV Abwasseranlagen

0 0 0 10 0 0 0 

Total 3'284'600 2'143'000 5'427'600 544'700 1'000'000 3'882'900 

Total Abschreibungen 1'544'700
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Geschäft 2 Spital Limmattal -  
 Zweckverbandsstatuten - Totalrevision 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Den revidierten Statuten des Zweckverbandes „Spital Limmattal“ (dat. 11. Juli 2012) 

wird zugestimmt. 
 
2. Die Zustimmung der übrigen Verbandsgemeinden sowie die Genehmigung des Regie-

rungsrates des Kantons Zürich bleiben vorbehalten. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, allfällige geringfügige 

Änderungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in eigener Kompetenz zu be-
schliessen. 

 
 
Weisung 
 
Ausgangslage 
Das Spital Limmattal wird von einem Zweckverband getragen. Dieser wird bis mindestens 
31. Dezember 2014 von den Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Obe-
rengstringen, Oetwil, Schlieren, Unterengstringen, Urdorf und Weiningen und von den 
Furttaler Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und Re-
gensdorf gebildet. 
 
Seit 1. Januar 2012 ist das neue kantonale Spitalplanungs- und –finanzierungsgesetz 
(SPFG) in Kraft. Damit werden die Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 
des Bundes aus dem Jahr 2007 umgesetzt. Dieses legt eine neue Finanzierung der statio-
nären Behandlung von Patienten durch Fallpauschalen fest und verpflichtet Kantone, ihre 
Spitalplanung zu erneuern.  
 
Mit dem neuen SPFG entfällt auch die Grundversorgungs- und Finanzierungspflicht der 
Gemeinden im Bereich der Spitalversorgung. Gleichzeitig tritt ein neues Finanzierungssys-
tem in Kraft. Demzufolge wird der Kostenanteil der öffentlichen Hand nicht mehr in Form 
von Betriebs- und Investitionsbeiträgen, sondern mit Fallpauschalen geleistet. Die Fallpau-
schalen beinhalten auch einen Investitionskostenanteil. Entsprechend ist die Finanzierung 
von Investitionen neu Aufgabe der Spitäler und kann grundsätzlich auch mit Fremdmitteln 
erfolgen. Das Spital muss mit den Einnahmen die laufenden Kosten und die Investitions-
kosten finanzieren und für die zukünftige Entwicklung die notwendige Eigenkapitalbasis 
schaffen. Damit wird das Spital zu einem Unternehmen, das auch für die Werterhaltung 
und Werterhöhung selbst zuständig ist. 
 
Wesentliche Änderungen 
Mit dem SPFG bzw. der Anpassung des Gemeindegesetzes wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Spitalzweckverbände einen eigenen Finanzhaushalt nach den Vorschriften 
über den Gemeindehaushalt führen können. Dies ist die Voraussetzung, um bilanz- und 
fremdmittelfähig zu sein. So müssen Regelungen zum Umgang mit Ertragsüberschüssen 
und allfälligen Verlusten sowie zur Umwandlung der Restbuchwerte bisheriger Investiti-
onsbeiträge der Verbandsgemeinden oder zum Beschlussverfahren bei der Erbringung 
allfälliger zusätzlicher Leistungen getroffen werden. 
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Um einen reibungslosen Übergang zum neuen Finanzierungssystem gewährleisten zu 
können, muss eine Statutenrevision erfolgen und rückwirkend auf den 1. Januar 2012 in 
Kraft gesetzt werden. 
 
Die Totalrevision der Zweckverbandsstatuten beinhaltet ausserdem folgende neue Rege-
lungen: 
Anpassung der Zweckverbandsorganisation durch Weglassen der Baukommission als 
Organ des Zweckverbandes im Sinne der Schaffung von klaren Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten. 
Anpassung der Zweckverbandsorganisation durch Weglassen der Spitalleitung als Organ 
des Zweckverbandes im Sinne der kongruenten Umsetzung der heute gültigen Spitalorga-
nisation. 
Die Aufgaben und Kompetenzen des Spitaldirektor/Spitaldirektorin werden festgelegt. 
Der Delegiertenversammlung wird die Kompetenz erteilt, die Kündigungsfrist beim Austritt 
einer Verbandsgemeinde aus dem Zweckverband zu verkürzen. 
 
Die Zweckverbandsgemeinden bleiben auch nach der Totalrevision Eigentümerinnen des 
Spitals Limmattal. Aufgrund des neuen Finanzierungsmodells kann aber davon ausgegan-
gen werden, dass künftig keine Beiträge an den Betrieb und die Investitionen des Spitals 
geleistet werden müssen. Der Restwert der von den Zweckverbandsgemeinden geleiste-
ten Investitionsbeiträge wird rückwirkend per 1. Januar 2012 in Eigenkapital umgewandelt. 
 
Auswirkungen bei einer Nichtgenehmigung der Statuten 
Die Totalrevision der Zweckverbandsstatuten erfordert die Zustimmung sämtlicher Ver-
bandsgemeinden. Sollte die Statutenrevision von den Verbandsgemeinden nicht ange-
nommen werden, würden die Zweckverbandsstatuten vom 4. Mai 2011 mit sämtlichen 
Rechten und Pflichten ihre Gültigkeit behalten. Der Spitalverband wäre nicht haushaltsfä-
hig und die Investitionen müssten weiterhin von den Verbandsgemeinden vorfinanziert 
werden. Im Gegenzug würden bei den Fallpauschalen, die dem Spital vergütet werden, die 
Investitionsanteile voraussichtlich abgezogen und an die Gemeinden weiterverteilt werden. 
Allfällige Betriebsverluste müssten wie bis anhin jährlich von den Verbandsgemeinden 
ausgeglichen werden.  
 
Zuständigkeit 
Gemäss Art. 11 Ziffer 3 Gemeindeordnung befindet die Gemeindeversammlung über den 
Beitritt bzw. den Austritt aus Zweckverbänden sowie die Genehmigung von Zweckver-
bandsvereinbarungen und deren Änderungen. 
 
 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wird beantragt, den geänderten Statuten des 
Zweckverbandes „Spital Limmattal“ zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil 
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Teilrevisi-
on der Zweckverbandsstatuten zuzustimmen. 
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Geschäft 3 Kommunale Bürgerrechtsverordnung –  
 Totalrevision 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Der geänderten kommunalen Bürgerrechtsverordnung der Politischen Gemeinde Ge-

roldswil (dat. 3. Dezember 2012) wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit der Inkraftsetzung beauftragt. 
 
 
Weisung 
 
Allgemeines 
Die bestehende kommunale Bürgerrechtsverordnung wurde am 13. Juni 2005 von der 
Gemeindeversammlung festgesetzt und in Kraft gesetzt. Auf den 1. Oktober 2007 wurde 
das Standortbestimmungsverfahren eingeführt und das Vorprüfungsverfahren im Sinne der 
Gleichbehandlung aller Gesuchsteller standardisiert. Im Rahmen von Standortbestimmun-
gen „Deutsch“ und „Gesellschaft“ müssen seither sämtliche Bürgerrechtsbewerber nach-
weisen, dass sie über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie des Auf-
baus von Bund, Kanton und Gemeinde verfügen. 
 
Dieses Standortbestimmungsverfahren wird in zahlreichen Gemeinden im Limmattal er-
folgreich angewendet. Auf den 1. Januar 2011 wurde das Standortbestimmungsverfahren 
angepasst und der Prüfungsprozess durch ein standardisiertes Integrationsgespräch, wel-
ches Aufschluss über die soziale Integration des Einbürgerungskandidaten gibt, ergänzt. 
 
Mit dem neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz wäre die gesetzliche Grundlage für das 
Standortbestimmungsverfahren geschaffen und im ganzen Kanton einheitlich und transpa-
rent geregelt worden. An der Volksabstimmung vom 11. März 2012 hat das Stimmvolk das 
neue kantonale Bürgerrechtsgesetz sowie den Gegenvorschlag abgelehnt. Da sich das 
seit 1. Oktober 2007 angewandte Standortbestimmungsverfahren jedoch sehr bewährt hat, 
soll dieses in der kommunalen Bürgerrechtsverordnung gesetzlich verankert werden. 
 
Wesentliche Änderungen 
Die Überarbeitung der kommunalen Bürgerrechtsverordnung hat grundsätzlich normativen 
Charakter. Im Wesentlichen wird folgendes ergänzt oder angepasst: 
 
• Die gesamte Bürgerrechtsverordnung wird neu gegliedert. 
 
• Die Anforderungen an die wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit werden im Rahmen von 

§ 22 Abs. 2 kantonale Bürgerrechtsverordnung soweit als möglich ausgeschöpft bzw. 
die bereits angewandte Praxis in der Bürgerrechtsverordnung festgehalten.  

 
• Das seit 1. Oktober 2007 erfolgreich angewandte Standortbestimmungsverfahren wird 

in der neuen kommunalen Bürgerrechtsverordnung gesetzlich verankert. Da der Integ-
ration der ausländischen Gesuchstellerinnen und –stellern ein hoher Stellenwert beige-
messen wird, werden die Anforderungen an die Gesellschaftskenntnisse gegenüber der 
bisherigen Praxis erhöht.  

 
• Die erhöhten Wohnsitzanforderungen an Ausländer ohne Anspruch auf Aufnahme ins 

Gemeindebürgerrecht bleiben unverändert. 
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Zuständigkeit 
Gemäss Art. 10 Abs. 1 Ziffer 1 der Gemeindeordnung befindet die Gemeindeversammlung 
über die kommunale Bürgerrechtsverordnung.  
 
 
Den Stimmberechtigten wird beantragt, der geänderten kommunalen Bürgerrechtsverord-
nung für die Politische Gemeinde Geroldswil zuzustimmen. 
 
 
Gemeinderat Geroldswil 
 
 
Ursula Hofstetter Beat Meier 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
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